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BMI-Schreiben zum Umgang mit Lieferengpässen und Stoffpreisänderungen diver-

ser Baustoffe bei öffentlichen Bauaufträgen 

Zusammenfassung 

 

Übermittlung eines BMI-Schreibens an das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

sowie an die jeweils die Fachaufsicht führende Ebene der Bauverwaltungen in den Län-

dern im Hinblick auf Preisgleitklauseln, Vertragserfüllungsfristen und Vertragsstrafen im 

Kontext der aktuellen Lieferengpässe und Stoffpreisänderungen bei öffentlichen Bau-

Vergaben 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das BMI hat uns ein aktuelles Schreiben an den o.g. Adressatenkreis zur Verfügung ge-

stellt, in dem für öffentliche Bauaufträge auf die Anwendung von Preisgleitklauseln – auch 

in laufenden Vergabeverfahren – sowie auf die Möglichkeit zur Verlängerung von Ver-

tragsfristen bei Nichtverfügbarkeit von Materialien hingewiesen wird. Es ist diesem Rund-

schreiben beigefügt. 

 

Die Klarstellungen in diesem Schreiben sind in der aktuellen Situation für Handwerksbe-

triebe bei öffentlichen Bauaufträgen von besonderer Bedeutung. Sie greifen zentrale 

Punkte auf, die wir in der ZDH-Agenda zur Entschärfung der aktuellen Beschaffungs- und 

Preisprobleme benannt haben. Über diese haben wir Sie mit Rundschreiben vom 21. Mai 

2021 informiert. 
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Im Einzelnen werden seitens des BMI die Sachverhalte für folgende drei Fallgestaltungen 

dargelegt: 

 

• In neuen Vergabeverfahren sind Preisgleitklauseln – über den Stahlbereich hinaus 

– grundsätzlich für die Materialien zu prüfen, bei denen aktuell hohe Preissteige-

rungen zu konstatieren sind, dies abzulesen an den einschlägigen Preisindizes des 

Statistischen Bundesamts. Vertragsstrafen sind nur im Ausnahmefall zu vereinba-

ren. 

• In laufenden Vergabeverfahren können Preisgleitklauseln wie auch Fristverlän-

gerungen nachträglich in das Vertragswerk einbezogen werden. 

• Nach Zuschlagserteilung und damit in laufenden Verträgen sind letztere grund-

sätzlich wie vereinbart zu erfüllen. Eine Anpassung kommt nur in besonders be-

gründeten Fällen in Betracht. Eventuell kann eine „Störung der Geschäftsgrund-

lage“ vorliegen, was allerdings an sehr hohe rechtliche Hürden gebunden ist. Sofern 

Baustoffe auch bei höheren Einkaufspreisen nicht beschaffbar sind, kann hö-

here Gewalt oder ein anderes, vom Auftragnehmer nicht abwendbares Ereignis 

vorliegen. In diesem Fall verlängern sich die Vertragsfristen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Holger Schwannecke gez. Dr. Alexander Barthel 

Generalsekretär Abteilungsleiter 


